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Vorwort

Der 2010 gegrindete European Pellet Council (EPC), ein Netzwerk von Bioenergy Europe
AISBL, ist ein Dachverband, der die Interessen der europdischen Holzpelletbranche vertritt.
Seine Mitglieder sind nationale Pelletverbdnde oder Bioenergieverbdnde aus zahlreichen
L&ndern innerhalb und auBerhalb Europas. Der EPC bietet dem Pelletsektor eine Plattform zur
Erérterung von Herausforderungen, die beim Ubergang von einem Nischenprodukt zu einem
wichtigen Energietréger zu bewdltigen sind. Dazu gehdren die Normung und Zertifizierung
der Pelletqualitat, Sicherheit, Versorgungssicherheit sowie Aus- und Weiterbildung.

Das Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI) wurde 2008 als Tochtergesellschaft des Deutschen
Energieholz- und Pellet-Verbandes e. V. (DEPV) als Kommunikationsplattform und Kompe-
tenzzentrum fOr Themen rund um das Heizen mit Holzpellets gegrindet. Im Jahr 2010 entwi-
ckelte das DEPI in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Biomasseforschungszentrum Leipzig
gGmbH (DBFZ) und proPellets Austria das ENplus-Programm fUr Holzpellets. 2011 wurden die
Markenrechte fur alle Ladnder, auBerhalb Deutschlands an den EPC Ubertragen.

Heute ist der EPC der fUhrende Verband fUr das ENplus-Qualitatszertifizierungsprogramm for
alle L&dnder auBer Deutschland. In Deutschland wird das Programm durch das DEPI organi-
siert.

Dieses Dokument fritt am Datum seiner Verdffentlichung, dem 01.0ktober 2022, in Kraft. In-
spektfionsstellen und Pruflabore, die nach diesem Datum die Zulassung fur Tatigkeiten im Rah-
men des ENplus-Programms beantragen, mussen die in diesem Dokument definierten Anfor-
derungen erflllen.

Die Zertifizierungsstelle sowie Inspektionsstellen und Priflabore, die vor dem 01. Oktober 2022
fUr Tatigkeiten im Rahmen des ENplus-Programms zugelassen wurden, mUssen die in diesem
Dokument definierten Anforderungen bei Préfungen der Konformit&t mit den in ENplus ST
1001 und ENplus ST 1003 festgelegten Bestimmungen erfullen. Inspektionsstellen und Prifla-
bore, die vor dem 01. Oktober 2022 fUr Tatigkeiten im Rahmen des ENplus-Programms zuge-
lassen wurden, dUrfen bis zum 01. Januar 2024 PrGfungen der Konformit&t mit den im ENplus-
Handbuch, Version 3.0 festgelegten Bestimmungen durchfUhren.

ANMERKUNG: Der Ubergang von Prifungen der Konformit&t mit den in ENplus-Handbuch, Version 3.0
definierten Bestimmungen zu Prifungen der Konformitat mit den in ENplus ST 1001 und ENplus ST 1003
definierten Bestimmungen ist in ENplus ST 1001 geregelt.

FUr die in ENplus ST DE 1002, Annex A definierten Zulassungsanforderungen an ENplus-Inspek-
tionsstellen und ENplus-Priflaboren gilt eine Ubergangsfrist bis zum 01. Januar 2025. Bis zum
01. Januar 2025 kénnen ENplus-Inspektionsstellen und ENplus-Priflabore wdhlen, ob sie die in
ENplus-Handbuch, Version 3.0 oder die in ENplus ST DE 1002, Annex A definierten Zulassungs-
anforderungen erfullen.

FUr die EinfGhrung der in Kapitel 7 dieses Dokumentes geforderten unabhdangigen Kontrolle
der ENplus-Konformitatsbewertungsstellen gilt eine Ubergangsfrist bis zum 01. Januar 2024.
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EinfUhrung

Das Hauptziel des ENplus-Programms ist die Gewdhrleistung einer gleichbleibend
hohen Qualitét von Holzpellets. Uber das ENplus-Logo kann Kunden und Verbrau-
chern die Qualitat von Pellets auf fransparente und Uberprufbare Weise kommu-
niziert werden.

Holzpellets sind ein erneuerbarer Brennstoff, der hauptséchlich aus SGgerestholz
hergestellt wird. Holzpellets werden als Brennstoff sowohl fUr Heizungsanlagen in
Privathaushalten als auch in GroBanlagen im industriellen MaBstab verwendet.
Da Holzpellets zu den Brennstoffen gehoéren, die bei Umschlagsprozessen be-
schadigt werden kénnen, ist ein QualitGtsmanagement erforderlich, das die ge-
samte Lieferkette von der Auswahl des Rohstoffs bis zur Lieferung an den Endver-
braucher abdeckt.

Dieses Dokument regelt die Zulassung sowie die unabhdngige Kontrolle der im
Rahmen des ENplus-Programms in Deutschland t&tigen Konformitdtsbewertungs-
stellen (ENplus-Zertifizierungsstelle (DEPI), ENplus-Inspektionsstellen und ENplus-
Priflabore).

Das Dokument ist Teil des ENplus-Handbuchs, das aus ENplus-Standards, ENplus-
Verfahrensdokumenten sowie ENplus-Leitfadden besteht.

Die aktuellen Versionen der verschiedenen Teile des ENplus-Handbuchs werden
auf der der deutschen Webseite (www.enplus-pellets.de) des ENplus-Programms
veroffentlicht.

Der Begriff ,muss* wird in diesem Dokument verwendet, um auf die Bestimmun-
gen hinzuweisen, die verbindlich sind. Der Begriff ,,soll" wird verwendet, um auf
die Bestimmungen hinzuweisen, die zwar nicht verbindlich sind, von denen aber
erwartet wird, dass sie Ubernommen und umgesetzt werden. Der Begriff ,,darf"
steht fUr die Erlaubnis etwas umzusetzen, wéhrend ,kann" sich auf die Fahigkeit
oder die Moglichkeiten bezieht eine Anforderung umzusetzen.

Die fettgedruckten Begriffe werden in Kapitel 3 ,,Begriffe und Definitionen* erl&u-
tert.
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1. Geltungsbereich

Dieses Dokument beschreibt die Zulassung der in Deutschland tétigen ENplus-Inspektionsstel-
len und ENplus-Prisflabore durch das fur Deutschland zustdndige ENplus-Management (DEPI).
DarUber hinaus beschreibt es die Anforderungen und Verfahren fUr die unabhangige Kon-

trolistelle, die die jahrliche Kontrolle der Arbeit der in Deutschland tatigen ENplus-Inspektions-
stellen und ENplus-Priiflabore sowie der Arbeit der ENplus-Zertifizierungsstelle fUr Deutschland

(DEPI) durchfuhrt.
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2. Normative Verweise

Die hier aufgefihrten Dokumente sind wesentlich fUr die Anwendung dieses Handbuchs und
der darin definierten Anforderungen. FUr aufgefUhrte Dokumente ohne Datumsangabe gilt
jeweils die aktuelle Version (schlieBt jegliche Neufassung mit ein).

ENplus ST 1001, ENplus-Holzpellets — Anforderungen an Unternehmen (weltweit gultig)

ENplus ST DE 1002, Anforderungen an Zertifizierungs- und Inspektionsstellen sowie PrUflabore,
die im Rahmen der ENplus-Zertifizierung tdétig sind (gUltig in Deutschland)

ENplus ST 1003, Nutzung von ENplus-Markenzeichen — Anforderungen (weltweit gultig)
ENplus PD DE 2002, Beschwerde- und Einspruchsverfahren (gUltig in Deutschland)

DIN EN ISO/IEC 17021, Konformitdtsbewertung — Anforderungen an Stellen, die Management-
systeme auditieren und zertifizieren

DIN EN ISO/IEC 17065, Konformit&tsbewertung — Anforderungen an Stellen, die Produkte, Pro-
zesse und Dienstleistungen zertifizieren
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3. Begriffe und Definitionen

Die Reihenfolge der in diesem Kapitel aufgefUhrten Begriffe und Definitionen weicht von je-
ner in der englischen Version des Dokumentes ab um die Suche durch den Nutzer erleich-
tern.

3.1 Abweichung
Bezieht sich auf die Nichteinhaltung einer ENplus-Anforderung.
3.2 begleitetes Audit

Die unabhdngige Kontrollstelle nimmt an einem Audit teil, das von einer zugelassenen
ENplus-Inspektionsstelle durchgefuhrt wird, um die Qualitat des Audits zu bewerten.

3.3 Beobachtung

Jeglicher Befund, der keine (schwerwiegende oder geringfugige) Abweichung darstellt aber
moglicherweise Einfluss auf die Konformit&t von Produkteigenschaften, Verfahren oder das
Managementsystem haben kann.

3.4 Beschwerde

Ein schriftlicher Ausdruck von Unzufriedenheit (anders als ein Einspruch) durch eine Person
oder Organisation, der sich auf die Aktivitdten des zust&ndigen ENplus-Programmmanage-
ments, einer ENplus-Zertifizierungsstelle, einer ENplus-Inspektionsstelle, eines ENplus-Prifla-
bors oder eines ENplus-zertifizierten Unternehmens bezieht.

3.5 Big Bag

Ein aus flexiblem Gewebe gefertigter Schuttgutbehdlter (Flexible intermediate bulk contai-
ner, FIBC) mift einem typischen Volumen von 1500 Liter, welcher der Lagerung und dem Trans-
port von losen Pellets dient. Eine Lieferung von Pellets in Big Bags wird als Lieferung von losen
Pellets eingestuft.

ANMERKUNG 1: Ein Big Bag kann versiegelt oder unversiegelt sein.

ANMERKUNG 2: Eine Lieferung von Pellets in Big Bags wird als GroBlieferung > 20 t eingestuft.

3.6 Biro-Audit

Audit in der Zentrale der ENplus-Zertifizierungsstelle (DEPI) und von ENplus-Inspektionsstellen.

3.7 DEPI

Das DEPI (Deutsches Pelletinstitut GmbH) ist das fir Deutschland zustdndige ENplus- Manage-
ment und als ENplus-Zertifizierungsstelle verantwortlich fUr alle ZertifizierungsaktivitGten in
Deutschland. AuBerdem ist das DEPI als ENplus-Inspektionsstelle in Deutschland tatig.

3.8 Dienstleister

Ein Unternehmen, das folgende Dienstleistungen anbietet, ohne EigentUmer der Pellets zu
sein:

a) Absackung von Pellets;

b) Kleinlieferungen £ 20t von Pellets;
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c) Lagerung loser Pellets in einem Lager, von dem aus Pellets an Endverbraucher geliefert
werden.
ANMERKUNG: Ein Produzent oder Handler kann auch als Dienstleister fUr ein anderes Unternehmen

tatig werden, wenn er eine der oben definierten AktivitGten fir ein anderes Unternehmen ausfihrt ohne
EigentUmer der Pellets zu sein.

3.9 Einspruch
Eine schriftliche Forderung durch eine Person oder Organisafion nach einer erneuten Prifung
einer durch das zustandige ENplus-Programmmanagement getfroffenen Entscheidung zu er-

reichen, die den EinspruchsfGhrer beftrifft, wenn der EinspruchsfGhrer diese Entscheidung als
einen VerstoB gegen die ENplus-Anforderungen oder -Verfahren erachtet.

ANMERKUNG: Beispiele fUr solche nachteiligen Entscheidungen kénnen sein:

a) Die Ablehnung eines Antrags auf Nutzung von ENplus-Markenzeichen;

b) Die Ablehnung eines Antrags auf Listung einer Inspektionsstelle oder eines Priflabors fir Tatigkeiten
im Rahmen des ENplus-Programms.

3.10 ENplus-Handbuch

Der Begriff ,,ENplus-Handbuch* ist gleichbedeutend mit ,,ENplus-Dokumentation* und um-
fasst alle Dokumente zu Anforderungen, Anleitung und Verfahren des ENplus-Programmes.

ANMERKUNG: Die verschiedenen Elemente des Handbuchs (Standards, Leitfdden und Verfahrensdoku-
mente) werden in PD 2001 beschrieben.

3.11 ENplus-Inspektionsstelle

Eine Inspektionsstelle, die fur die DurchfGhrung von Audits im Rahmen des ENplus-Zertifizie-
rungsprogramms zugelassen ist.

ANMERKUNG: Eine Inspektionsstelle kann eine eigensténdige Organisation oder Teil einer Organiso-
tion sein.

3.12 ENplus-Konformitatsbewertungsstelle

Ein Sammelbegriff fUr ENplus-Zertifizierungsstellen, ENplus-Inspektionsstellen und ENplus-
Priflabore.

3.13 ENplus-Markenzeichen

Urheberechtlich und markenrechtlich geschutztes Material (Wortmarken und Wort-/Bildmar-
ken) mit Bezug zur Pelletqualité@t gemdaB des ENplus-Zertifizierungsprogrammes.

3.14 ENplus-Priflabor

Ein PrUflabor, das fur die DurchfGhrung von Laboranalysen im Rahmen des ENplus-Zertifizie-
rungsprogrammes zugelassen ist.

3.15 ENplus-Zerfifizierungsstelle
Eine Organisation, die fUr die DurchfUhrung von Zertifizierungen im Rahmen des ENplus-Zertifi-

zierungsprogramms zugelassen ist. Das DEPI ist die fUr alle Zertifizierungen in Deutschland zu-
sténdige ENplus-Zertifizierungsstelle.
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3.16 Fur Deutschland zustandiges ENplus-Management (DEPI)

FUr das Management des ENplus-Programms in Deutschland gesamtverantwortlich zustan-
dige Organisation.

3.17 GroBlieferung > 20 t
Eine Lieferung loser Pellets an einen Kunden, die keine Kleinlieferung < 20 t darstellt.

ANMERKUNG: Beispiele fUr eine GroBlieferung > 20 t sind die Lieferung einer kompletten Lkw-Ladung
Uber 20 Tonnen an einen Endverbraucher, die Lieferungen per Zug oder Schiff, sowie die Lieferung von
Big Bags.

3.18 Handler

Ein Unternehmen, das mit Holzpellets handelt. Dies kann die Lagerung und/oder die Ausliefe-
rung von Pellets umfassen.

ANMERKUNG: Der Begriff ,Handler" deckt auch Produzenten ab, wenn deren HandelsaktivitGten
Kleinlieferungen < 20 t oder den Handel mit Pellets, die von anderen Unternehmen bezogen wurden,
einschlieBen.

3.19 Kleinlieferung < 20 t

Eine Lieferung loser Pellets von maximal 20 Tonnen an einen Endverbraucher. Dies beinhaltet
nicht die Lieferung in Big Bags und keine Selbstbedienungsanlagen.

ANMERKUNG:  Ein typisches Beispiel fUr eine Kleinlieferung < 20 t ist eine Pelletlieferung an mehrere
Endverbraucher (Haushalte) wdhrend einer einzelnen Auslieferungstour mit mehreren Abladepunkten.

3.20 Kontrollaudit

Zusatzliches Audit eines zertifizierten Unternehmens durch die unabhdngige Kontrolistelle. Ziel
ist es, die Qualitat der Kontrolle durch die ENplus-Inspektionsstellen zu beurteilen, indem die
Ergebnisse mit dem vorherigen Auditbericht der ENplus-Inspektionsstelle verglichen werden.

3.21 Lose Pellets

Pellets, die lose produziert, gelagert, umgeschlagen und transportiert werden und nicht als
Sackware verpackt sind.

ANMERKUNG: Lose Pellets schlieBen auch Pellets in Big Bags ein.

3.22 Produzent

Ein Unternehmen, das Holzpellets produziert.

ANMERKUNG: Ein Produzent, der seine eigenen Pellets ausschlieBlich mittels GroBlieferungen > 20 t
handelt, wird nicht als Handler angesehen. Ein Produzent wird als Handler angesehen, wenn seine Han-

delsaktivitdten Kleinlieferungen < 20 t einschlieBen oder wenn er mit Pellets handelt, die er von anderen
Unternehmen bezogen hat.

3.23 Unabhdngige Kontrolle der ENplus-Konformitatsbewertungsstellen
Unabhdéngige Kontrolle der ENplus-Zertifizierungsstelle (DEPI) sowie der zugelassenen ENplus-

Inspektionsstellen und ENplus-Priflabore. ENplus-Inspektionsstellen, die nicht Uber die erfor-
derliche Akkreditierung verfUgen, mUssen eine erweiterte Kontrolle durchlaufen.
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ANMERKUNG: Einzelheiten zur unabhdngigen Kontrolle der ENplus-Konformitatsbewertungsstellen sind
in PD DE 2004 festgelegt.

3.24 Unabhdngige Kontrolistelle

Unabhdngige Stelle, die ja@hrlich die Arbeit aller in Deutschland tatigen ENplus-Konformitats-
bewertungsstellen prift.

3.25 Unternehmen

Ein Unternehmen, das die in ENplus ST 1001 definierten Bestimmungen umsetzt.

3.26 Lertifizierungsbereich

Geltungsbereich, der Eigenschaften umfasst, die durch das ENplus-Zertifikat abgedeckt wer-
den und die Gegenstand der Konformitétsbewertung sind, inklusive der Qualitatsklasse der
ENplus-zertifizierten Pellets, der Kategorie des Unternehmens (,,Produzent”, ,,Handler* oder

,Dienstleister"), der zertifizierungsrelevanten Tatigkeiten, der Standorte, sowie der in die EN-
plus-Zertifizierung mit eingeschlossenem Dienstleister.

© Deutsches Pelletinstitut GmbH 2022 — Alle Rechte vorbehalten || GcIcEKENGEGE



ENplus PD DE 2004: 2022

4. Allgemeine Anforderungen

4.1 Die Organisation der Konformitatsbewertung in Deutschland

41.1 Die Organisation der Konformitatsbewertung in Deutschland ist in ENplus ST DE 1002
beschrieben.

4.2 Allgemeine Bedingungen

Konformit&tsbewertungsstellen, die sich um die Zulassung fur eine Tatigkeit im Rahmen von
ENplus bewerben, mussen

a) eine juristische Person sein;

b) einer &ffentlichen Listung zustimmen;

c) den ENplus-Vertrag Uber die Zulassung und Listung mit dem fir Deutschland zustandigen
ENplus-Management (DEPI) unterzeichnen;

d) sich zur Einhaltung der ENplus-Anforderungen an ENplus-Inspektionsstellen bzw.
ENplus-Priflabore (ENplus ST DE 1002) verpflichten.

e) sich zur Mitwirkung im Rahmen der unabhdngigen Kontrolle der ENplus-Konformitatsbe-
wertungsstellen (siche ) verpflichten.

4.3 Spetzifische Bedingungen

43.1 ENplus-Zertifizierungsstelle (DEPI)

4.3.1.1 Das Deutsche Pellefinstitut (DEPI) ist die einzige ENplus-Zertifizierungsstelle in
Deutschland.

43.2 ENplus-Inspektionsstelle

43.2.1 Die ENplus-Inspektionsstelle muss Uber eine gultige Akkreditierung verfigen, die
den in ENplus ST DE 1002 definierten Vorgaben entspricht. Verfigt sie nicht Gber eine entspre-
chende Akkreditierung, muss sie an einer erweiterten unabhdngigen Kontrolle der ENplus-
Konformitdtsbewertungsstellen (siehe 7.4) teilnehmen, einschlieBlich eines Biiro-Audits.

4.3.2.2 Eine ENplus-Inspektionsstelle darf nicht als Programmeigentimer und/oder Mao-
nagementorgan eines anderen Zertifizierungsprogramms tatig sein, das die Qualitét von
Holzpellets zum Gegenstand hat.

43.3 ENplus-Priflabor

4.3.3.1 PrUflabore, die Analysetatigkeiten im Rahmen des ENplus-Programms durchfGhren,
muUssen Uber eine gUltige Akkreditierung verfGgen, die den ENplus ST DE 1002 definierten Vor-
gaben entspricht. Diese Anforderung gilt auch fUr ENplus-Inspektionsstellen, die Laboranaly-
sen mit eigenen Ressourcen durchfUhren.

43.3.2 ENplus-Priflabore mUssen fUr alle Prifverfahren gemaB ENplus ST DE 1002 den
Nachweis von Ringversuchen erbringen.

ANMERKUNG:  Ergebnisse von Ringversuchen, die im Rahmen der Akkreditierung durchgefUhrt wur-
den, sind ein ausreichender Nachweis fUr die ErfUllung dieser Anforderung.
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4.4 Antrag auf Zulassung

Inspektionsstellen oder Priflabore, die eine Zulassung fur AkfivitGten im Rahmen von ENplus
beantragen, mussen als Teil des Anfrags die in aufgefuhrten.

ANMERKUNG: Auch bereits gelistete Stellen mUssen die aufgefUhrten Unterlagen einreichen.

() Tabelle 1
Im Rahmen des Antrags auf Zulassung geforderte Unterlagen

Dokument Inspektionsstelle Priflabor

Akkreditierungsdokument(e) (falls zutreffend) X X

Verfahren der Inspektionsstelle im Zusammenhang X -
mit dem ENplus-Programm

Auditvertrag/Analysevertrag (Vorlage) X X

Laborbericht (Vorlage) - X

Auditcheckliste (Vorlage)
Auditbericht (Vorlage)

Eine Liste der Auditoren fUr das ENplus-Programm,
inkl. aller fUr die Zulassung erforderlichen Informati-
onen

XX X
1

Nachweis Uber Ringversuche - X
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Pflichten der zugelassenen ENplus-Inspektionsstellen und

ENplus-Pruflabore

Zugelassene ENplus-Inspektionsstellen und ENplus-Priflabore mussen

e)

die Tatigkeiten im Rahmen des ENplus-Programms im Geltungsbereich ihrer gultigen Ak-
kreditierung(en) (falls vorhanden) durchfUhren;

ihre Tatigkeiten unter Einhaltung von ENplus ST DE 1002 austben;

sich der unabhdngigen Kontrolle der ENplus-Konformitdatsbewertungsstellen (siehe
) unterziehen;

Informationen Uber die ENplus-Zertifiziierung gemdadB ENplus ST DE 1002 oder gemd&B an-
deren Vorgaben vom fir Deutschland zustédndigen ENplus-Management (DEPI) an das
fur Deutschland zustandige ENplus-Management (DEPI) Ubermitteln;

die ENplus-ZulassungsgebuUhr, die vom fiir Deutschland zustdndigen ENplus-Management
(DEPI) in Rechnung gestellt wird, zahlen.

ANMERKUNG: Die Héhe der Zulassungsgebuhr ist in der ENplus-Entgeltordnung fUr Konformit&tsbewer-
tungsstellen fUr Deutschland festgelegt.
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6. Gultigkeit der Zulassung
6.1 Gultigkeitsdaver

6.1.1 Die GuUltigkeit der Zulassung hangt von der GUltigkeit der Akkreditierung der Inspekti-
onsstellen (falls zutreffend) und PrUflaboren sowie dem Ergebnis der unabhéngigen Kontrolle
der ENplus-Konformitatsbewertungsstellen ab. Entzug, Suspendierung oder Beendigung der
Akkreditierung (falls zutreffend) der zugelassenen ENplus-Inspektionsstellen oder ENplus-
Priflabore sowie ein negatives Ergebnis der unabhdngigen Kontrolle der ENplus-Konformitdts-
bewertungsstellen fUhren automatisch zur Suspendierung oder Beendigung des Verfrags.

6.2 Kindigung

6.2.1 Beide Parfeien kbnnen den Vertrag jederzeit kindigen, mUssen jedoch eine dreimo-
natige Kundigungsfrist einhalten. Die Kindigung erfolgt schriftlich per Einschreiben an die
letzte bekannte Adresse.

6.2.2 Das fUr Deutschland zustandigen ENplus-Management (DEPI) kann den Vertrag mit

sofortiger Wirkung kindigen, wenn die ENplus-Inspektionsstelle oder das ENplus-Priflabor die
in Rechnung gestellte ZulassungsgebUhr nicht bezahlt.
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7. Unabhdngige Kontrolle der ENplus-Konformitatsbewertungs-

stellen
7.1 Aufgaben der unabhdngigen Kontrolle der ENplus-Konformitéatsbewertungsstellen
7.1.1 Die unabhdngige Kontrolle der ENplus-Konformitatsbewertungsstellen muss sicher-

stellen, dass die ENplus-Konformitdtsbewertungsstellen Goer die Fahigkeit und Integritét verfu-
gen, ENplus-Zertifizierungen, -Audits oder -Laboranalysen durchzufUhren. Die Kontrolle wird
jahrlich durchgefihrt.

7.1.2 Im Rahmen der unabhdngigen Kontrolle der ENplus-Konformitatsbewertungsstellen
wird die Arbeit der ENplus-Zertifizierungsstelle (DEPI), der ENplus-Inspektionsstellen und der
ENplus-Priflabore bewertet, wobei unter anderem Buro-Audits, begleitete Audits und Kon-
trollaudits durchgefihrt werden.

7.1.3 Die unabhdngige Kontrolle der ENplus-Konformitatsbewertungsstellen wird von einer
unabhdngigen Kontrolistelle (sieche 7.2) durchgefUhrt, die durch das fur Deutschland zustan-
dige ENplus-Management (DEPI) beauftragt wird.

7.2 Anforderungen an die unabhdngige Kontrolistelle

7.21 Die unabhdngige Kontrollstelle muss gemdB DIN EN ISO/IEC 17021 oder DIN EN
ISO/IEC 17065 akkreditiert sein.

7.2.2 Die unabhdngige Kontrolistelle kann nicht als ENplus-Konformitdtsbewertungsstelle
zugelassen sein.

7.2.3 Das Personal der unabhdngigen Kontrolistelle, dass die Bewertungen durchfUhrt, muss

a) an einer ENplus-Auditorenschulung und an einer ENplus-QualitGtsmanagerschulung
teilnehmen, die vom fir Deutschland zustédndigen ENplus-Management (DEPI) anerkannt
sind;

b) mindestens zwei Jahre Erfahrung in der Auditierung vorweisen kénnen;

c) mindestens Uber einen Berufs- oder Hochschulabschluss verfugen, der Kurse in forst-
wirtschaftlichen oder angrenzenden Bereichen, wie Chemie- oder Ingenieurwissenschaften
umfasst (oder durch solche ergénzt wurde).

7.2.4 Die unabhdngige Kontrollstelle muss Checklisten fUr die Bewertungen der ENplus-
Zertifizierungsstelle (DEPI), der ENplus-Inspektionsstellen sowie der ENplus-Priflabore erstellen.
Die Checklisten sind dem fir Deutschland zusténdigen ENplus-Management (DEPI) vorab zu
Ubermitteln.

7.2.5 Die unabhdngige Kontrolistelle erstellt einen jéhrlichen Konftrollbericht. Der Bericht
muss Folgendes enthalten:

a) einen Bericht Uber die AktivitéGten der ENplus-Konformitdtsbewertungsstellen (siehe
).

b) einen Bericht Uber durchgeflhrte begleitete Audits und Kontrollaudits (siche 7.7), ein-
schlieBlich einer Bewertung der Qualitédt der Kontrollen und zugehoriger Zertifizierungs-
entscheidungen.

c) identifizierte Abweichungen und Beobachtungen (siche ). einschlieBlich
1. der Ursachen der Abweichungen;

2. der ergriffenen oder geplanten KorrekturmaBnahmen, die durch die unabhdngige Kon-
trolistelle bestatigt wurden, einschlieBlich eines Zeitplans fur inre DurchfGhrung;
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3. der Art und Weise sowie Zeitpunkt der Uberprifung der Umsetzung der KorrekturmanB-
nahmen und deren Nachweis;

4. der Angabe, ob die festgestellte Abweichung von der jeweiligen ENplus-Konformitats-
bewertungsstelle behoben wurde.

7.2.6 Der Bericht muss an das fir Deutschland zustdndige ENplus-Management (DEPI)
und einzeln an jede bewertete Stelle (nur der fUr die jeweillige Stelle relevante Teil) Ubermittelt
werden.

7.2.7 Abweichungen

7.2.71 Die unabhdngige Kontrolistelle stellt geringfUgige und schwerwiegende Abwei-
chungen sowie Beobachtungen hinsichtlich der Arbeit der bewerteten ENplus-Konformitéts-
bewertungsstellen fest.

7.2.7.2 Eine schwerwiegende Abweichung bedeutet die Nichterflllung einer oder mehre-
rer der in diesem Dokument oder ENplus ST DE 1002 definierten Anforderungen, die sich auf
die Fahigkeit der ENplus-Konformitatsbewertungsstelle auswirkt, die vorgesehene Qualit&t der
Bewertung zu erreichen. Mehrere geringfUgige Abweichungen in Zusammenhang mit dersel-
ben Anforderung oder demselben Problem, die auf ein Systemversagen hindeuten kénnten,
sowie eine geringfigige Abweichung, die nicht behoben wurde (oder nicht wie von der EN-
plus-Konformitatsbewertungsstelle vereinbart korrigiert wurde), werden ebenfalls als schwer-
wiegende Abweichung betrachtet.

7.2.7.3 Eine geringfUgige Abweichung ist die NichterfUllung einer oder mehrerer Anforde-
rungen, die sich nicht auf die Fahigkeit der ENplus-Konformitatsbewertungsstelle auswirkt, die
vorgesehene Qualitat der Bewertung zu erreichen.

7.2.7.4 Eine Beobachtung ist eine Feststellung, die keine Abweichung (geringfUgig oder
schwerwiegend) darstellt, sich aber méglicherweise auf die Qualitat der Konftrolle bzw. Evalu-
ierung von Unternehmen durch die ENplus-Konformitdtsbewertungsstelle auswirken kann.
7.28 Zulassung und Kiindigung der unabhdngigen Kontrolistelle

7.2.8.1 Das fir Deutschland zustdndige ENplus-Management (DEPI) wéhlt eine unabhdn-
gige Kontrollstelle, die alle in Kapitel aufgeflhrten Anforderungen erfUllt, und schlieB3t ei-
nen Vertrag mit ihr.

7.2.8.2 ErfUllt die beauftragte unabhdangige Kontrolistelle eine oder mehrere der in diesem
Dokument genannten Anforderungen nicht, kann das fur Deutschland zusténdige ENplus-
Management (DEPI) den Vertrag jederzeit kindigen.

7.3 Bewertung der ENplus-Zertifizierungsstelle (DEPI)

7.3.1 Die unabhdngige Kontrolistelle muss bei der ENplus-Zertifizierungsstelle (DEPI) eine
umfassende unabhdngige Kontrolle der ENplus-Konformitéatsbewertungsstellen, einschlieBlich

eines j@hrlichen Biro-Audits, durchfUhren.

7.3.2 Die unabhdngige Kontrolistelle muss die Ressourcen der ENplus-Zertifizierungsstelle
(DEPI), einschlieBlich des Personals, bewerten.

7.3.3 Die unabhdngige Kontrolistelle muss die in ENplus ST DE 1002 aufgefUhrten Prozesse
der ENplus-Zertifizierungsstelle (DEPI) bewerten, einschlieBlich:

a) Bearbeitung von Antrégen;
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b) Verarbeitung von Informationen Uber neue Standorte, Lagerstandorte und Lieferfahr-
zeuge (siehe Meldepflichten fUr zertifizierte Unternehmen in ENplus ST 1001);

c) Evaluierung und Konformit&tsberichte;
d) Nachverfolgung von Abweichungen;

e) Zertifizierungsentscheidung, Erteilung von Zertifikaten, Erweiterung des Zertifizierungsbe-
reichs;

f)  Beendigung, Suspendierung und Entzug der Zertifizierungen;
g) Beschwerdemanagement;

h)  Vertraulichkeit, Unabhdngigkeit und Unparteilichkeit.
7.4 Bewertung von nicht akkreditierten ENplus-Inspektionsstellen

7.4.1 Die unabhdngige Kontrolistelle muss bei nicht akkreditierten ENplus-Inspektionsstel-
len eine erweiterte unabhdngige Kontrolle der ENplus-Konformitdtsbewertungsstellen, ein-
schlieBlich eines jahrlichen Buro-Audits, durchfUhren.

ANMERKUNG: Die Tatigkeit des DEPI als nicht akkreditierte ENplus-Inspektionsstelle fUr die Kontrolle von
zertifizierten Handlern und Dienstleistern fallt ebenfalls unter diese Bestimmung.

7.4.2 Die unabhdngige Kontrollstelle muss die Ressourcen der ENplus-Inspektionsstelle,
einschlieBlich des Personals und der von ihr beauftragen Auditoren, bewerten.

743 Die unabhdngige Kontrollstelle muss die in ENplus ST DE 1002 aufgefUhrten Prozesse
der ENplus-Inspektionsstelle bewerten:
a) Planung und DurchfGhrung der Audits;

b) Einsatz von Auditoren, unter BerUcksichtigung der Kompetenz, Unabhdngigkeit und Ka-
pazitédt der Auditoren;

c) verwendete Formulare und Dokumente;

d) Kommunikation mit der ENplus-Zertifizierungsstelle (DEPI) und dem fir Deutschland zu-
standigen ENplus-Management (DEPI);

e) Bearbeitung von Beschwerden und Einsprichen;
f)  Vertraulichkeit, Unabh&ngigkeit und Unparteilichkeit.

7.4.4 Die Qualitat der Audits muss durch begleitete Audits und Kontrollaudits (sieche 7.7)
bewertet werden.

7.5 Bewertung von akkreditierten ENplus-Inspektionsstellen

7.5.1 Die unabhdngige Kontrollstelle muss bei akkreditierten ENplus-Inspektionsstellen
eine unabhdngige Kontrolle der ENplus-Konformitatsbewertungsstellen durchfUhren, ein-
schlieBlich einer jahrlichen Dokumentenprifung. Sie pruft

a) ob die erforderliche Akkreditierung der zugelassenen ENplus-Inspektionsstellen gultig
und vollstandig ist;

b) wie Beschwerden und Einspriche gegen die jeweilige Stelle bearbeitet werden (sieche
ENplus PD DE 2002).
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7.5.2 Die Qualitat der Audits muss durch begleitete Audits und Kontrollaudits (sieche 7.7)
bewertet werden.

7.5.3 Bei begrindeten Zweifeln an der Fahigkeit der ENplus-Inspektionsstelle, die Anfor-
derungen an Personal, Ressourcen oder Verfahren zu erfillen, kann ein Biro-Audit gemdB
Kapitel veranlasst werden.

7.6 Bewertung von Priiflaboren

7.6.1 Die unabhdngige Kontrolistelle muss bei ENplus-Priflaboren eine unabhangige
Kontrolle der ENplus-Konformitatsbewertungsstellen durchfUhren, einschlieBlich einer jahrli-
chen Dokumentenprifung. Sie proUft

a) ob die erforderliche Akkreditierung der zugelassenen ENplus-Priflabore gultig und voll-
standig ist;

b) wie Beschwerden und Einspriche gegen die jeweilige Stelle (sieche ENplus PD DE 2002)
bearbeitet werden.

7.7 Begleitete Audits und Kontrollaudits bei Inspektionsstellen

7.7.1 Die unabhdngige Kontrollstelle muss auf der Grundlage eines Jahresplans vor Ort
begleitete Audits oder Kontrollaudits zur Bewertung der Leistung von in Deutschland téatigen
zugelassenen ENplus-Inspektionsstellen durchfuhren. Die Konfrolle von Audits, fUr die gemdaB
ENplus ST DE 1002 Fernaudits zugelassen sind, kann durch ein Fernaudit erfolgen. Dieser Jah-
resplan muss eine Liste der Unternehmen, bei denen die begleiteten Audits und Kontrollaudits
durchgefuhrt werden sollen, enthalten.

7.7.2 Der Jahresplan muss anhand der folgenden Kriterien erstellt werden:

a)  Ermuss die Quadratwurzel der Gesamtzahl aller Unternehmen (und dabei sowohl| Produ-
zenten, Handler als auch Dienstleister) in Deutschland umfassen. Die Anzahl der ausge-
wahlten Unternehmen muss die Anteile der Unternehmenskategorien an der Gesamtzahl
der Unternehmen widerspiegeln. Bei Multisite-Unternehmen muss die Zentrale und gege-
benenfalls ein weiterer Standort, der wesenftlich fUr die jeweilige Unternehmensakfivitat
ist, audifiert werden;

b) er muss ein zertifiziertes Unternehmen pro zugelassener akkreditierter ENplus-Inspektions-
stelle umfassen, die restlichen begleiteten Audits und Kontrollaudits mUssen auf die nicht
akkreditierten ENplus-Inspektionsstellen aufgeteilt werden;

c) bei ENplus-Inspektionsstellen, bei denen die unabhdngige Kontrolle der ENplus-Konfor-
mitatsbewertungsstellen des Vorjahres unbefriedigende Ergebnisse erbracht hat, kann
die Zahl der begleiteten Audits und Kontrollaudits erhoht werden;

d) mindestens die Halfte der Audits des Jahresplans sollten auf begleitete Audits entfallen,
der Rest kann als Kontrollaudit durchgefGhrt werden.

7.7.3 Zugelassene ENplus-Inspektionsstellen mUssen die notwendige Unterstitzung bei
der Planung und DurchfUhrung der begleiteten Audits leisten.

7.7.4 Der jahrliche Konfrollbericht (siehe ) der unabhangigen Kontrollstelle enthailt
alle Feststellungen fur jede konftrollierte ENplus-Inspektionsstelle einschlieBlich aller begleite-
ten Audits und Kontrollaudits. Werden fur ein Unternehmen schwerwiegende Abweichungen
festgestellt, die im Auditbericht der jeweiligen ENplus-Inspektionsstelle nicht enthalten sind,
muss die ENplus-Zerfifizierungsstelle (DEPI)/das fur Deutschland zustandige ENplus-Manage-
ment (DEPI) unverziglich informiert werden.
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7.7.5 Wenn die unabhdngige Kontrolistelle eine Abweichung wahrend eines Kontrollau-
dits feststellt, muss diese der zust&ndigen ENplus-Inspektionsstelle gemeldet werden.

7.8 Leistungseinstufung des DEPI als ENplus-Konformitatsbewertungsstelle

7.8.1 Die Bewertung der Leistung des DEPI als ENplus-Zertifizierungsstelle und ENplus-In-
spektionsstelle, die Audits bei Handlern und Dienstleistern durchfGhrt, fUhrt zu der in der
angegebenen Leistungsklasse.

Klassifizierung der Leistung der ENplus-Zertifizierungsstelle

Klasse | Beschreibung

5 Inakzeptable Leistung, die die Kompetenz der ENplus-Zertifizierungsstelle (DEPI)
in Frage stellt. Dazu gehdren schwerwiegende systematische VerstdBe gegen
die ENplus-Anforderungen, die auf vorsatzliche Nichtbeachtung der Anforde-
rungen oder auf Fahrldssigkeit hindeuten.

4 Schwache bzw. unzureichende Leistung mit unmittelbarem Verbesserungsbe-
darf. Keine Hinweise auf Befrug oder systematisches Versagen, vorsatzliche
Nichtbeachtung der Anforderungen oder Fahrl&ssigkeit.

3 Annehmbare Leistung. Geringfigige Probleme, die mittelfristig behoben wer-
den muUssen.

2 Gute Leistung. GeringfUgige Probleme oder Beobachtungen ohne Notwen-
digkeit von KorrekturmaBnahmen.

1 Hervorragendes Leistungsniveau und Umsetzung der ENplus-Anforderungen.

7.8.2 Die Ergebnisse der Bewertung bzw. die Klassifizierung der Leistungen des DEPI als
ENplus-Zertifizierungsstelle und ENplus-Inspektionsstelle, die Audits bei Handlern und Dienst-
leistern durchfihrt, werden auf der deutschen ENplus-Webseite veroffentlicht.

7.9 Sanktionen in Folge der unabhdngigen Kontrolle der ENplus-Inspektionsstellen und
ENplus-Priflabore

7.9.1 Im Anschluss an die Ergebnisse der Bewertungen und die DurchfUhrung der Korrek-
tur- und VorbeugungsmaBnahmen muUssen die in definierten Sanktionen schrift-
weise Uber ENplus-Priflabore bzw. ENplus-Inspektionsstellen, die Audits bei Produzenten
durchfGhren, verhdngt werden. Bei der Festlegung von Fristen muss der Abweichungstyp
(siehe ) berGcksichtigt werden.

7.9.2 Entscheidungen Uber Sanktionen, einschlieBlich der Suspendierung und Beendi-

gung der Zulassung, werden ausschlieBlich von dem fiir Deutschland zustdandigen ENplus-Ma-
nagement (DEPI) getroffen.
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) Tabelle 3
Sanktionsverfahren

Schritt Art der MaB- Beschreibung Auswirkungen auf die Tatig-
nahme keit der Konformitétsbewer-

tungsstelle

Schritt 1 | Ubermittiung Ubermittlung der Ergebnisse und Auffor-
der Ergebnisse derung zur Stellungnahme sowie Durch-

fUhrung von KorrekturmaBnahmen.

Schritt 2 | Erste Warnung Bei Nichteinhaltung von ENplus-Anforde- | Keine MaBnahmen

rungen, wenn die ENplus-Inspektions-
stelle/das ENplus-Priflabor nicht auf Auf-
forderungen zu Korrektur- und/oder Vor-
beugungsmaBnahmen reagiert oder
Aufforderungen nicht fristgerecht umge-
setzt worden sind.

Schritt 3 | Zweite War- Wenn die ENplus-Inspektionsstelle/das Die ENplus-Inspektions-

nung ENplus-Priflabor nicht auf die erste War- | stelle/das ENplus-Priflabor
nung reagiert oder die in der ersten War- | wird aufgefordert, die Kosten
nung geforderten MaBnahmen nicht fUr die Folgekontrollen ganz
umsefzt. oder teilweise zu Uberneh-
men.

Schritt 4 | VorUberge- Wenn die zweite Warnung ignoriert Dem ENplus-Prisflabor ist es
hende Suspen- | wurde oder die (von der ENplus-Inspekti- | nicht gestattet, die ENplus-
dierung des onsstelle/dem ENplus-Priflabor) ge- Proftatigkeiten fur neue Kun-
ENplus-Ver- troffenen MaBnahmen nicht rechizeitig den und im Rahmen der Re-
frags Uber die oder nicht ausreichend durchgefUhrt zertifizierung durchzufUhren.
Zulassung wurden. Die ENplus-Inspektions-

Die Entscheidung wird Uber die ENplus- stelle/das ENplus-Priflabor
Webseite bekannt gegeben und denje- | muss alle ihre/seine Kunden
weiligen zertifizierten Unternehmen mit- Uber die Suspendierung der
geteilt. ENplus-Zulassung und die Fol-
Die vorubergehende Suspendierung wird gen einer sp_oteren Beendi-

- gung informieren.
erst dann aufgehoben, wenn ausrei-
chende Nachweise vorliegen, alle Ab- Die ENplus-Inspektions-
weichungen der ENplus-Inspektions- stelle/das ENplus-Priflabor
stelle/dem ENplus-Priflabor beseitigt wird aufgefordert, die Kosten
wurden und das Vertrauen in die zukUnf- | fUr die Folgekontrollen ganz
tige Konformit&t mit den ENplus-Anforde- | oder teilweise zu Gberneh-
rungen gegeben ist. men.

Schritt 5 | Beendigung Wenn die voribergehende Suspendie- Die ENplus-Inspektions-
des ENplus-Ver- | rung nicht innerhalb eines Zeifraums von stelle/das ENplus-Priflabor
trags Uber die zwolf Monaten aufgehoben wurde. darf unter keinen Umstdnden
Zulassung Die En’r;cheidung wird Uber die ENplus- anpgéé??xgﬁ;emﬁ:;ﬁ

Webseite (www.enplus-pellets.de) be- chen verwenden.
kanntgegeben und den jeweiligen zerti-
fizierten Unternehmen mitgeteilt.

7.10 Ubergangsfrist

FUr die EinfUhrung der unabhangigen Kontrolle der ENplus-Konformitatsbewertungsstellen gilt
eine Ubergangsfrist bis zum 01. Januar 2024.

© Deutsches Pelletinstitut GmbH 2022 — Alle Rechte vorbehalten || GcIcEKENGEGE


file://///192.168.20.250/ENplus/Pellets/Handbuch/Handbuchüberarbeitung%202018-2022/Finalisierung%20Dokumente/ENplus-Dokumente/PD%20DE%202004/www.enplus-pellets.de

Wir sind ein weltweit fGhrendes, transparentes und unabhdngiges

Lertifizierungsprogramm fUr Holzpellets. Wir garantieren die Qualitét und
bekdmpfen Markenmissbrauch entlang der gesamten Bereitstellungskette,
von der Produktion bis zur Auslieferung.

Deutsches Pelletinstitut GmbH
Neustadtische KirchstraBe 8
10117 Berlin, Deutschland
Tel.: + 49 30 688 1599 55
E-Mail: info@enplus-pellets.de




